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Norm

FrPolG 2005 §76 Abs2 Z2

VwGG §42 Abs1

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2013/21/0008 E 2. August 2013 RS 12 (hier nur der zweite und dritte Satz)

Stammrechtssatz

Es hängt von den Umständen des jeweiligen Einzelfalles ab, ob die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der

Schubhaftverhängung ausreichend begründet wurde. Je mehr das Erfordernis, die E@ektivität der Abschiebung zu

sichern, auf der Hand liegt, umso weniger bedarf es einer Begründung für die Nichtanwendung gelinderer Mittel. Das

diesbezügliche Begründungserfordernis wird dagegen größer sein, wenn die Anordnung gelinderer Mittel naheliegt.

Das ist insbesondere beim Vorliegen von gegen ein Untertauchen sprechenden Umständen, wie familiäre Bindungen

oder Krankheit, der Fall (vgl. E 22. Mai 2007, 2006/21/0052; E 29. April 2008, 2008/21/0085; E 28. Februar 2008,

2007/21/0512, 2007/21/0391) und wird weiters auch regelmäßig bei Bestehen eines festen Wohnsitzes oder

ausreichender beruGicher Bindungen zu unterstellen sein. Mit bestimmten gelinderen Mitteln wird man sich

insbesondere dann auseinander zu setzen haben, wenn deren Anordnung vom Fremden konkret ins Tre@en geführt

wird. Dabei kommt es nicht entscheidend auf die Reihenfolge der Anführung der einzelnen Begründungselemente an,

weil die Fragen der Notwendigkeit von Schubhaft und des Genügens von gelinderen Mitteln in einem wechselseitigen

Verhältnis stehen und ihre Beantwortung letztlich immer das Ergebnis der einzelfallbezogenen Abwägung zwischen

dem ö@entlichen Interesse an der Sicherung der Aufenthaltsbeendigung und dem privaten Interesse an der Schonung

der persönlichen Freiheit des Betro@enen ist. Es muss sich nur aus der Begründung des Schubhaftbescheides

nachvollziehbar ergeben, dass nach Herstellung einer Relation zwischen der Größe des Sicherungsbedarfs und den

entgegenstehenden privaten Interessen die Verhängung von Schubhaft notwendig und verhältnismäßig ist.Es hängt

von den Umständen des jeweiligen Einzelfalles ab, ob die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der
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Schubhaftverhängung ausreichend begründet wurde. Je mehr das Erfordernis, die E@ektivität der Abschiebung zu

sichern, auf der Hand liegt, umso weniger bedarf es einer Begründung für die Nichtanwendung gelinderer Mittel. Das

diesbezügliche Begründungserfordernis wird dagegen größer sein, wenn die Anordnung gelinderer Mittel naheliegt.

Das ist insbesondere beim Vorliegen von gegen ein Untertauchen sprechenden Umständen, wie familiäre Bindungen

oder Krankheit, der Fall vergleiche E 22. Mai 2007, 2006/21/0052; E 29. April 2008, 2008/21/0085; E 28. Februar 2008,

2007/21/0512, 2007/21/0391) und wird weiters auch regelmäßig bei Bestehen eines festen Wohnsitzes oder

ausreichender beruGicher Bindungen zu unterstellen sein. Mit bestimmten gelinderen Mitteln wird man sich

insbesondere dann auseinander zu setzen haben, wenn deren Anordnung vom Fremden konkret ins Tre@en geführt

wird. Dabei kommt es nicht entscheidend auf die Reihenfolge der Anführung der einzelnen Begründungselemente an,

weil die Fragen der Notwendigkeit von Schubhaft und des Genügens von gelinderen Mitteln in einem wechselseitigen

Verhältnis stehen und ihre Beantwortung letztlich immer das Ergebnis der einzelfallbezogenen Abwägung zwischen

dem ö@entlichen Interesse an der Sicherung der Aufenthaltsbeendigung und dem privaten Interesse an der Schonung

der persönlichen Freiheit des Betro@enen ist. Es muss sich nur aus der Begründung des Schubhaftbescheides

nachvollziehbar ergeben, dass nach Herstellung einer Relation zwischen der Größe des Sicherungsbedarfs und den

entgegenstehenden privaten Interessen die Verhängung von Schubhaft notwendig und verhältnismäßig ist.
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